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Fragebogen zur Prüfung der Verfassungstreue

Von dem mir übergebenen Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinflusster Organisationen ha-
be ich Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass ich bei den nachstehenden Fragen auch eine Mitglied-
schaft oder Mitarbeit in anderen extremistischen oder extremistisch beeinflussten Organisationen und in 
extremistischen oder extremistisch beeinflussten Ausländervereinen anzugeben habe.

Die nachstehenden Fragen beantworte ich wie folgt:

1. Sind Sie oder waren Sie Mitglied einer oder mehrerer extremistischer oder extremistisch beeinflusster 
Organisationen? 

Nein 

Ja

(Organisation)

(Zeitraum)

(Funktion)

2. Unterstützen Sie eine oder mehrere extremistische oder extremistisch beeinflusste Organisationen 
oder andere verfassungsfeindliche Bestrebungen oder haben Sie solche unterstützt? 

Nein 

Ja

(Organisation oder andere verfassungsfeindliche Bestrebungen)

(Zeitraum)

(Art der Unterstützung)

3.1 Sind Sie für das frühere Ministerium für Staatsicherheit / für das Amt für Nationale Sicherheit der ehe-
maligen DDR oder für eine der Untergliederungen dieser Ämter oder ausländische Nachrichtendienste 
oder vergleichbare Institutionen tätig gewesen?

Nein 

Ja



(Zeitraum)

(Funktion bzw. Art und Weise der Unterstützung)

3.2 Waren Sie sogenannter Inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit / Amtes für Natio-
nale Sicherheit der ehemaligen DDR oder ausländischer Nachrichtendienste / Institutionen bzw. haben 
Sie eine Verpflichtungserklärung zur Zusammenarbeit mit einer der genannten Stellen unterschrieben?

Nein 

Ja 

Falls ja, nähere Angaben:

4. Ist gegen Sie ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechts-
staatlichkeit eingeleitet worden? 

Nein 

Ja

Falls ja, nähere Angaben:

Für den Fall, dass in dem Verfahren nach Teil 2 Nr. 1 bis 4 der Verfassungstreue-Bekanntmachung der 
Bayerischen Staatsregierung (VerftöDBek) –siehe Anlage- eine Anfrage durchzuführen ist, erkläre ich meine

Zustimmung

zur Einholung von erforderlichen Auskünften beim Landesamt für Verfassungsschutz und beim 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik.

Die im Rahmen der oben bezeichneten Anfragen erfolgende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Da-
ten dient der Sicherstellung der Verfassungstreue von Bewerbern für den öffentlichen Dienst. Empfänger der 
auf die Anfrage hin übermittelten Auskünfte ist die jeweilige Einstellungsbehörde. Die Einwilligung in die 
Erholung der erforderlichen Auskünfte bei den oben genannten Stellen kann verweigert werden. Die Weige-
rung kann jedoch gegebenenfalls einer Einstellung in den öffentlichen Dienst entgegenstehen (Teil 2 Nr. 1 
Abs. 2, Nr. 5 VerftöDBek).

Familienname, Vorname(n) geboren am

Ort, Datum

Unterschrift 



A u s z u g a u s d e r

Bekanntmachung der Staatsregierung über die Pflicht zur Verfassungstreue
im öffentlichen Dienst (Verfassungstreue - VerftöD)

vom 3. Dezember 1991 (StAnz Nr. 49), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 27. September 2016 (AllMBl. S. 2138ff)

Teil 2 - Das Verfahren

2. Bestehen aufgrund der Angaben im Fragebogen, der Weigerung des Bewerbers die Erklärung gemäß 
An-lage 3 oder Anlage 4 zu unterschreiben oder aufgrund anderweitig bekannt gewordener Tatsachen 
Zweifel daran, dass der Bewerber jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne 
des Grundgesetzes und der Verfassung eintritt, so müssen diese Zweifel vor einer Einstellung ausge-
räumt werden. Mittel dazu sind insbesondere

– eine Anfrage beim Landesamt für Verfassungsschutz, ob Tatsachen bekannt sind, die Bedenken 
gegen die Einstellung begründen. Das Landesamt für Verfassungsschutz ist verpflichtet, Anfragen 
dieser Art unverzüglich zu beantworten. Liegen Erkenntnisse vor, so sind die Auskünfte auf Tatsa-
chen zu beschränken, die gerichtsverwertbar sind. Unterbleibt die Übermittlung von Erkenntnissen 
des Landesamtes für Verfassungsschutz, weil aus Rechtsgründen eine Befugnis zur Übermittlung 
an die Einstellungsbehörde nicht besteht, und gelangen diese Erkenntnisse anderweitig zur Kennt-
nis der Einstellungsbehörde, so sind diese im Einstellungsverfahren nicht zu berücksichtigen, wenn 
für die Einstellungsbehörde erkennbar ist, dass es sich um Erkenntnisse des Landesamtes für Ver-
fassungsschutz handelt.

– eine Anfrage beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik in den in § 20 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d, e und h und § 
21 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d, e und h StUG genannten Fällen mit Zustimmung des Bewerbers. 

3. Bei Bewerbern aus dem Beitrittsgebiet, die vor dem 12. Januar 1972 geboren sind, ist abweichend 
von Nr. 2 in den in § 20 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d, e und h und § 21 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d, e und h StUG 
genannten Fällen stets wegen einer möglichen Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit bzw. 
Amt für Nationale Sicherheit der früheren DDR beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik mit Zustimmung des 
Bewerbers anzufragen. 

4. In folgenden Fällen ist in jedem Fall gemäß Nr. 2 Satz 2 Spiegelstrich 1 beim Landesamt für Verfas-
sungsschutz anzufragen:

4.1 Bei Bewerbern, deren Einstellung in den öffentlichen Dienst mit der erstmaligen Berufung in ein Rich-
terverhältnis verbunden ist.

4.2 Bei Bewerbern, die in einem der folgenden Staaten geboren wurden oder die Staatsangehörigkeit 
eines dieser Staaten besitzen oder besessen haben:

- Islamische Republik Afghanistan 
- Arabische Republik Ägypten 
- Demokratische Volksrepublik Algerien 
- Königreich Bahrain 
- Volksrepublik Bangladesch 
- Staat Eritrea 
- Republik Indonesien 
- Republik Irak  
- Islamische Republik Iran 
- Staat Israel - Personen mit palästinensischer Volkszugehörigkeit -  
- Republik Jemen  
- Haschemitisches Königreich Jordanien 
- Republik Kasachstan 
- Kirgisische Republik



- Staat Kuwait 
- Libanesische Republik  
- Libyen 
- Königreich Marokko  
- Islamische Republik Mauretanien  
- Sultanat Oman  
- Islamische Republik Pakistan 
- Königreich Saudi-Arabien 
- Bundesrepublik Somalia 
- Republik Sudan 
- Arabische Republik Syrien 
- Republik Tadschikistan 
- Tunesische Republik  
- Turkmenistan 
- Republik Usbekistan  
- Vereinigte Arabische Emirate

4.3 Bei Bewerbern, die keine Staatsangehörigkeit besitzen - sogenannte Staatenlose - oder deren Staats-
angehörigkeit unbekannt oder ungeklärt ist.

4.4 Anfragen nach den Nrn. 4.1 bis 4.3 erfolgen mit Zustimmung des Bewerbers; Art. 15 Abs. 2 bis 4 des 
Bayerischen Datenschutzgesetzes ist zu beachten. Sie sind erst dann zu veranlassen, wenn die Ein-
stellung – gegebenenfalls vorbehaltlich des Eingangs und der Prüfung noch ausstehender Unterlagen 
und der gesundheitlichen Eignung – beabsichtigt ist. Ist eine Anfrage bereits veranlasst und erweist 
sich, dass eine Einstellung nicht erfolgen wird, ist die Anfrage unverzüglich zu widerrufen.

Teil 3 - Besonderheiten bei der Berufung 
in das Richterverhältnis

Bei der Berufung von Personen in ein Richterverhältnis, die unabhängig von einem Einstellungsverfahren 
erfolgt, gelten ferner die folgenden Grundsätze:

1. Vor jeder erstmaligen Berufung in ein Richterverhältnis ist gemäß Teil 2 Nr. 2 Satz 2 Spiegelstrich 1 
beim Landesamt für Verfassungsschutz anzufragen. Teil 2 Nr. 4.4, 5 und 6 gilt entsprechend. 

2. Abweichend von Nr. 1 unterbleibt die Anfrage an das Landesamt für Verfassungsschutz, wenn der 

Betroffene zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Berufung in das Richterverhältnis bereits seit 

mindestens drei Jahren im Dienst des Freistaates Bayern tätig ist und keine besonderen Verdachts-

momente bestehen.


